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Unterweisung	über	
Gefahren	in	Laserbereichen	

und	die	
notwendigen	Schutzmaßnahmen	

bzw.	
Verhaltensregeln	
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Wer	darf	den	Lasercutter	bedienen?	
Folgende	Voraussetzungen	müssen	erfüllt	sein	
l  Mitglied	des	FabLab	Neckar-Alb	e.	V.		
oder:	Mitarbeitende	und	Teilnehmende	der	ttg	team	training	GmbH	mit	aktuellen	
und	gültigem	Teilnahme-,	Arbeits-	oder	Dienstvertrag	

l  	Volljährigkeit	
l  	Erfolgreiche	und	dokumentierte	Teilnahme	zum	Erwerb	des	Laserführerscheins	
(Dok-Nr.	Laser-06)	
	Dazu	gehören,	durchgeführt		durch	Mitglieder	des	Laser-Wartungsteams	(Verein)	
bzw.	durch	den	Laserschutzbeauftragten	(team	training)	
-				Einweisung	in	die	Bedienung	der	Laseranlage	auf	Grundlage	der	

Bedienungsanleitung	mit	der	Dokumenten-Nr.	Laser-05	
-				Sicherheitsunterweisung	zur	Laseranlage	auf	Grundlage	des		

Dokuments	UW-02	
-				„Praktische	Prüfung“:	Inbetriebnahme	der	Anlage,	Fertigen	eines	 		

Werkstücks,	Abschalten	der	Anlage	sowie	Reinigung	der	Anlage	unter	
Aufsicht	einer/eines	erfahrenen	Laserführerscheininhabenden	
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Wer	darf	den	Lasercutter	bedienen?	
	

Folgende	Dokumente	müssen	alle	Laserführerscheininhaber	kennen		
Die	Dokumentationen	liegen	als	Print	im	Schränkchen	am	Laser	aus.		
	

l  	BA-03	Betriebsanweisung	Lasercutter	(hängt	neben	dem	Cutter	aus)	
l  	Laser-05	Bedienungsanleitung	Lasercutter	(durch	uns	erstellt)	
l  	UW-02	Sicherheitsunterweisung	Lasercutter	
 
 
Fürs Laser-Wartungsteam: 
l  	Laser-01	Betriebsanleitung	Lasercutter	des	Herstellers		
l  	Laser-02	Betriebsanleitung	Wasserkühlung		
l  	Laser-03	Betriebsanleitung	Luftfiltersystem		
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Eigenschaften	von	Laserstrahlung	

• 	hohe	Lichtintensität	
• 	geringe	Strahldivergenz	
• 	Kohärenz		

Ein	Laser	kann	sehr	große	Energiemengen	auf	eine		
kleine	Fläche	eintragen	(=	extrem	hohe	Energiedichte!)	

	
Maximale		Einstrahlung	der	Sonne	ca.	1000	W/m2	=	0,001	W/mm2		

Unser	Laser	schafft	100	W	auf	weniger	als	1	mm2	!!!		
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Daher:		
Auch	bei	anderen	Laserquellen,	mit	denen	Ihr	hier	
arbeitet	stets	die	Sicherheitsvorschriften	für	die	
jeweilige	Laserklasse	einhalten.	Zum	Beispiel	bei	
Laserpointern	oder	Arbeiten	an	Laserdruckern	etc.	

Praktisch	jeder	Laser	ist	gefährlicher	
als	alle	anderen	natürlichen	oder	

künstlichen	Lichtquellen!	
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Gefahrenpotential	
Primär	

Laserstrahlung	

Sekundär	

Direkt	 Indirekt	

Bauartspezifisch	

• 	Elektrische	Bauteile	

• 	Anregungsstrahlung	

• 	Lasergase	/	-farbstoffe	

• 	Quetschgefahr	durch	schwache		
Dämpfer	an	Abdeckung.		
Bitte	beim	Öffnen	und	Schließen		
stets	festhalten!	

Anwendungsspezifisch	

• 	Emittierte	Gefahrstoffe		
(z.	B.	Feinstaub,	Ausdünstungen,		
beim	Filterwechsel	Schutzmaske	tragen)	

• 	Zündung	explosiver	Stoffe	

• 	Brandgefahr	
• 	Sekundärstrahlung		
(z.	B.	Lichtentwicklung	wie	beim	Schweißen,		
wenn	der	Laserstrahl	auf	Materialien	trifft)	
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Sekundäre	Gefahrenquellen	
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UV: 		Hornhaut	/	Linse	

VIS,	IR: 		Netzhaut	

FIR: 		Hornhaut	

Unser Laser 100 W Laserpointer max 0,005 W 

Auge	

Die	durch	Laserstrahlung	entstehenden	schwere	
Schäden	am	Auge.	Sie	sind	im	allgemeinen	irreparabel!		

Es	droht	ein	dauerhafter	Verlust	des	Sehvermögens!	
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Gewebe	(Haut)	

Epidermis	

Dermis	

Schäden:	
	
IR:				- 	tiefe	Verbrennungen	

	in	der	Dermis	
	
UV:			- 	Entzündung	und	

	Reizungen	im	Bereich	
	der	Epidermis	

														-	Karzinogene	Effekte	
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Schutzmassnahmen	

• 	Technisch	
				(Hersteller)	

• 	Baulich	
				(Betreiber)	

• 	Organisatorisch	
				(Betreiber)	

Anwendungspriorität	
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Technische	Schutzmassnahmen	

z.	B.	
l  Kapselung	/	Schutzgehäuse	
l  Schutzverriegelungen	(Interlocks)	
l  Schlüsselschalter	
l  Kennzeichnung	
	

S IC H T B A R E  U N D  U N S IC H T B A R E  
L A S E R S T R A H L U N G

B E S T R A H L U N G  V O N  A U G E  O D E R  H A U T
D U R C H  D IR E K T E  O D E R  G E S T R E U T E  

S T R A H L U N G  V E R H IN D E R N

L A S E R K L A S S E  4
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P  =  6  x  1 0  W

t  =  3  -  1 0  n s
F  =  1 0  -  5 0  H z

 =  2 6 6  -  1 0 6 4  n m

0

P
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Reinigung	und	Wartung	
Reinigung	und	Wartung	sowie	alle	anderen	Arbeiten	und	
Tätigkeiten,	bei	denen	man	tiefer	ins	Gehäuse	vordringt,	
dürfen	nur	vom	Wartungsteam	vorgenommen	werden.		

	

Dabei	muss	beachtet	werden:	

• Revisionsöffnungen,	Abdeckung	der	Laserröhre	usw.	dürfen	
nur	bei	ausgeschalteten	und	vom	Netz	getrennten	Gerät	
geöffnet	werden.	

	

!!!	Interlock	gibt	es	nur	bei	der	„Glashaube“	vorne	am	Gerät,	
alle	anderer	Klappen	müssen	verschlossen	bleiben	und	
dürfen	nur	vom	Wartungsteam	geöffnet	werden	!!!	
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Typische	Unfallursachen	
	

l  Abschalten	von	Interlocks	
l  Unbeabsichtigtes	Einschalten	
l  unerlaubte	Eingriffe	am	Gerät;	z.B.	öffnen	der	

Schlösser	der	Wartungsklappen	

An	unserem	Laser	gibt	es	einen	Fire-Modus,	der	am	Bedienpanel	(„Fire“)	
und	in	der	Software	ausgelöst	werden	kann.	Der	Laser	gibt	dann	einen	
kurzen	Impuls	ab.	
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Organisatorische	
Schutzmassnahmen	

l  Schulung	für	alle	Nutzenden	von	
Lasereinrichtungen	

	

l  Laserschutzbeauftragte	
(überwachen	Lasereinrichtungen)	

Bei	unserem	Laser	mit	Klasse	1	ist	kein	Laserschutzbeauftragter	erforderlich.	
	
Herr	Dr.	Thomas	Penka	von	team	training	eine	entsprechende	Schulung	besucht	und	
steht	als	Ansprechpartner	bereit.	
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Verhaltensregeln	
l  aktivierten	Laser	NIEMALS	unbeaufsichtigt	lassen!	
l  die	Leistung	an	des	zu	schneidende	Material	anpassen	
l  keine	optischen,	elektrischen,	mechanischen	oder	sonstige	Änderungen	

vornehmen	
l  nicht	mit	optisch	wirksamen	Gegenständen	(Lupe,	Fernglas	usw.)	in	den	Strahl	

blicken	
l  Personenanzahl	beschränken		
l  Strahlebene	unter	Augenhöhe	halten	
l  NIEMALS	direkt	in	den	Laserstrahlengang	schauen,	solange	der	Laser	aktiviert	

ist!	
l  NIEMALS	mit	spiegelnden	Flächen	(Spiegel,	Schmuck,	Uhr)	in	den	Strahlengang	

eingreifen,	solange	der	Laser	aktiviert	ist,	auch	nicht	bei	Justierarbeiten!	
l  unkontrollierte	Reflexe	vermeiden	
l  nicht	benötigte	Objekte	aus	dem	Strahlbereich	fernhalten	
l  auf	ungewöhnliche	Erscheinungen	(Geräusche,	Gerüche)	achten!	
l  Bei	Justierung	und	Wartung	Schutzausrüstung	(Schutzbrillen)	benutzen	
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Schutzbrille	
Benutzung	vorgeschrieben	bei	Justierarbeiten	und	anderen	Arbeiten	mit	geöffneten	Schutz-	und	
Revisionsklappen	(da	Wechsel	auf	Laserklasse	4)	

Nur	für	das	Wartungsteam!!	
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Bearbeitbare Materialien 
Eine	ausführlichere	Liste	findet	sich	in	der	Bedienungsanleitung	Laser-05	
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Materialien, die nicht gelasert 
werden dürfen!!! 

l  Leitfähige Materialien wie Karbonfasern etc. können Stäube oder Partikel 
freisetzen die elektronische Komponenten beschädigen und Kurzschlüsse 
herstellen! Beschädigungen an der Maschine fallen bei diesen Materialien 
nicht unter die Gewährleistung oder Garantie. Zudem können diese Stäube 
oder Partikel auch gesundheitsgefährdend sein. Diese Materialien sind daher 
verboten!  

l  Materialien die Chlor enthalten (googeln und schauen ob in chem. 
Zusammensetzung) 

l  PUR Polyurethane, POM Polymethylenoxide, PVC Ployvynilchloride, PVB 
Polyvinylbutyrale, PTFE Polytetrafluorethylene dürfen mit den Maschinen nicht 
verarbeitet werden!  

l  Epoxy- oder Phenolharze sind ebenfalls verboten 
 

Die Maschine ist nicht für pharmazeutische oder medizintechnische 
Anwendungen geeignet!  
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Absaugung	+	Kühlung	

Das	Gerät	darf	nur	in	Verbindung	mit	der	
angeschlossenen	Absauganlage		
sowie	der	Kühlanlage	betrieben	werden.	
	
Daher	gilt	der	Grundsatz:	

Immer	alle	Teilgeräte	einschalten!!!	



													

			  

UW-02		|		1.5		|		27.05.2016	



													

			  

UW-02		|		1.5		|		27.05.2016	

Verhalten	bei	Unfällen	
l  Allgemeine	Maßnahmen		
						Z.B.	bei	Hautverletzungen	(Verbrennungen,	...)	

–  Erste	Hilfe	(bei	einfachen	Verletzungen)	
–  Arzt,	Krankenhaus	
–  D-Arzt	(AU,	Behandlung	>1	Woche)	
	

l  Bei	(Verdacht	auf)	Augenverletzung	
Immer:	Augenarzt	!!!	
Fluoreszenzangiographie	(i.d.R.	nur	Krankenhaus)	

Achtung:	Selbst	schwere	Schädigungen	der	Hornhaut		
werden	vom	Betroffenen	oft	nicht	wahrgenommen.	

Daher:	Jeden	Unfall	melden!	
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Verhalten	bei	Brand	
	

	

Kleine	Flämmchen	am	Material	sind	kein	Brandfall	

Laser	öffnen	(Laser	stoppt	dann	sofort)	und	Flamme	auspusten.		
Laser-Job	abbrechen	und	nochmals	mit	korrekten	Parametern	(schneller	
schneiden	und	oder	kleinere	Leistung)	herunterladen,	bzw.	anderes	Material	
verwenden.	Genau	beobachten.	

Bei	ernsthafter	Flammenbildung	

• 	CO2-Löscher	nutzen.		

• 	Zweifelsfall	unbedingt	und	rasch	Feuerwehr	rufen	(112).		

• 	Gerät	vom	Strom	nehmen.		

• 	Sich	und	andere	schützen.	

Jeden	Brand	melden!	
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Flucht-	und	Rettungswege	

Fluchtwege	immer	frei	halten!	
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Wir	wünschen	sicheres	und	
erfolgreiches	La$ern.	


